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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1976

Norm

ABGB §1400 A

Rechtssatz

Bei einem Überweisungsauftrag im mehrgliedrigen, bargeldlosen Überweisungsverkehr, bei dem die Überweisung

nicht innerhalb einer und derselben Bank durchgeführt wird, steht der Auftraggeber nur in einem Rechtsverhältnis zu

der ersten Bank, die die Überweisung weitergeleitet hat. Zwischen dem Überweisenden und den Zwischenbanken bzw

der Empfangbank bestehen grundsätzlich keine vertraglichen Beziehungen.
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